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ERHALT DES FREISTELLUNGSBESCHEIDS 

 

ENERGIENOVUM, Gemeinnützige Initiative e. V. (i. G.) aus Wermelskirchen erhielt am 22. Mai 2014 

den Bescheid über die Freistellung nach § 60a Abs. 1 der Abgabenordung. 

Der Vorgang läuft beim Finanzamt Leverkusen unter dem Aktenzeichen 230/5726/0206 VST 6. 

Mit diesem Schritt ist ENERGIENOVUM, Gemeinnützige Initiative e. V. (i. G.) nun offiziell anerkannte 

gemeinnützige Forschungseinrichtung, Bildungsstätte und Naturschutzorganisation. 

Die Förderung von Wissenschaft und Forschung, der Bildung und des Naturschutzes laut § 52 Abs. 2 

der Abgabenordnung wird mit Abschnitt E des erhaltenen Freistellungsbescheids bestätigt.  

Die Vorstandsmitglieder Falk Atmanspacher aus Limbach-Oberfrohna, Andy J. Ehrnsberger aus 

München und Thorsten Müller aus Wermelskirchen sehen sich in ihrer Annahme bestätigt, bislang 

die richtigen Entscheidungen getroffen zu haben. 

Der Freistellungsbescheid kann über folgenden Link heruntergeladen werden: 

https://www.energienovum.de/downloads/EN_Freistellungsbescheid.pdf 

 

 

 


